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AnfG §§ 1, 4; BGB §§ 1147, 1192; ZPO § 531 Abs. 2 Nr. 3
Zur Glaubigerbenachteiligung bei Ubertragung eines mit einer Grundschuld belasteten Grundstiicks
BGH, Urt. v. 03.05.2007 — IX ZR 16/06 (OLG Schleswig), ZIP 2007, 1326 = WM 2007, 1377

Amtliche Leitséatze:

1. Fiir die Frage, ob eine Rechtshandlung zu einer mittelbaren Glaubigerbenachteiligung gefiihrt hat, ist der
Zeitpunkt der Berufungsverhandlung jedenfalls insofern maBgeblich, als Vorgange zu bewerten sind, die sich
erst nach Schluss der miindlichen Verhandlung erster Instanz zugetragen haben.

2. Wird ein Zwischendarlehensvertrag mit einem Bauspardarlehensvertrag in der Weise miteinander
kombiniert, dass die Sparleistungen nur der Tilgung der Darlehensriickzahlungsforderung dienen kénnen, ist
bei der Frage, in welcher Hohe das die Darle-
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hensriickzahlungsforderung sichernde Grundpfandrecht valutiert, das Sparguthaben zu beriicksichtigen.

3. Die wertausschopfende Belastung eines von dem Schuldner auf einen Dritten libertragenen Grundstiicks
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Schuldner sich gegeniiber dem Dritten verpflichtet hat, die
grundbuchlich besicherten Darlehen weiter zuriickzufiihren. Die Tilgungsleistungen des Schuldners kénnen
jedoch eine weitere unentgeltliche, mittelbare Zuwendung darstellen, die selbst wieder der Anfechtung
unterliegt.

4. Ubertragt der Schuldner glaubigerbenachteiligend ein mit Grundpfandrechten belastetes Grundstiick an
einen Dritten, dem er zugleich seine Riickgewédhranspriiche gegen die Grundschuldglaubiger abtritt, ist der
Glaubigerschutz nur gewahrleistet, wenn sowohl die Grundstiicksiibertragung als auch die
Forderungsabtretung angefochten werden.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



	ZBB 2007, 306
	Amtliche Leitsätze:


